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1. Massnahmen Club 
 - Covid-19-Beauftragter 
 - Hygienemassnahmen und Reinigung 
 - Social Distancing 
 - Maximale Gruppengrösse und Nutzung der Anlage 
 - Protokollierung und Nachverfolgung (Contact Tracing) 
 - Besonders gefährdete Personen und Personen mit Krankheitssymptomen 
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2. Massnahmen Tennisspieler 
 - Einhalten von Schutzmassnahmen 
 - Hygienevorschriften und Reinigung 
 - Platzreservation und Aufenthaltsdauer 
 - Social Distancing 
 

3. Massnahmen Tennisunterricht 
 - Verantwortung 
 - Social Distancing und maximale Gruppengrösse 
 - Einhalten der Hygienevorschriften 
 - Information der Kursteilnehmer 

  



Schutzkonzept COVID-19 
1.    Massnahmen Club 

Jeder Club muss einen COVID-19-BEAUFTRAGTEN benennen. Dieser steht den Mitgliedern beratend zur Seite. 

Massnahmen 

Der COVID-19-Beauftragte für den TC Wettswil ist: 
Andrea Dürst, Im Weierächer 1, 8907 Wettswil 
Telefon: 076 572 12 40 / Email: tstcwandrea@gmail.com 

Der Club trägt den COVID-19 Beauftragten in der Swiss Tennis Mitgliederadministration ein. 

 
Das Einhalten der HYGIENEMASSNAHMEN des BAG UND REINIGUNG der Anlage wird mit folgenden Massnahmen sichergestellt: 

Massnahmen 

Die Reinigung der TCW-Anlage wird durch den Court7 - Verantwortlichkeit Coni Mastai - organisiert und sichergestellt. 

Die rollstuhlgängige Toilette, die Türgriffe und andere Flächen werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

Die Abfalleimer werden abgedeckt - der Abfall wird zu Hause entsorgt. 

Das Trinkwassersystem wird vor der Wiedereröffnung durchgespült. 

Die Platztüren werden so installiert, damit diese mit den Füssen oder den Ellenbogen geöffnet und geschlossen werden können. 

Bei den Abziehnetzen werden Desinfektionsmittel deponiert, damit die Hände vor und nach dem abziehen der Plätze desinfiziert 
werden können. 

 

Sicherstellung von SOCIAL DISTANCING (2 m Mindestabstand zwischen allen Personen; max. 1 Person pro 10 m2; kein Körperkontakt): 

Massnahmen 

Die Spielerbänke werden in einem Mindestabstand von 2 Metern platziert. 

Auf die Anlage hat nur Zutritt, wer eine Platzreservation (Platz, Ballwand, Pétanque) via dem clubeigenen Reservationssystem 
hat. Spontanes Spielen ohne Reservation ist nicht erlaubt. 

Um das Zusammentreffen der Spielenden während den Wechselzeiten zu reduzieren, gibt es 3 verschiedene Ein- und Ausgänge  
zu den Plätzen. Diese sind bei den Parkplätzen gekennzeichnet. Zu den Plätzen 1 und 2 gelangt man via  
Pétanquebahn am Weidezaun entlang, zu den Plätzen 3 und  4 führt der Zugang via Haupteingang und auf die Plätze 5 und 6 
kommen die Spieler üben den hinteren Parkplatz Richtung Wald.  

Der Vorstand empfiehlt vorwiegend Einzel zu spielen, da es im Doppel schwierig ist, konsequent den nötigen Abstand 
einzuhalten. 

Für Besucher und Gäste ist die gesamte Anlage gesperrt.  

 
 
MAXIMALE GRUPPENGRÖSSE UND NUTZUNG DER ANLAGE ist nur unter den folgenden Massnahmen möglich:  

Massnahmen 

Gruppen von mehr als 5 Personen sind verboten. 

Auf der TCW-Anlage sind lediglich die Tennisplätze, die Ballwand, die Pétanquebahn sowie das rollstuhlgängige WC geöffnet.  



Schutzkonzept COVID-19 

Die Garderobe mit den Duschen und Toiletten sowie das Clubhaus und die Terrasse bleiben geschlossen. 

  



Schutzkonzept COVID-19 
Die PROTOKOLLIERUNG UND NACHVERFOLGUNG (Contact Tracing) möglicher 
Infektionsketten der Tennisspielenden wird wie folgt sichergestellt:  

Massnahmen 

Durch das clubeigene Reservationssystem wird die Nachverfolgung sichergestellt.  

Die vollständigen Namen der Spielenden werden bei einer Reservation erfasst.  

 

BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN UND PERSONEN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN müssen die spezifischen Vorgaben des BAG 
beachten. Dies wird wie folgt sichergestellt: 

Massnahmen 

Der Vorstand  empfiehlt den Risikogruppen in spielarmen Zeiten ihre Plätze zu buchen.  

Personen mit Krankheitssymptomen oder Personen, die wissentlich mit einer an Covid-19 erkrankten Person in Kontakt waren, ist 
der Zutritt auf die Anlage bis nach Abschluss der vom BAG vorgegebenen Selbst-Isolation strikte verboten. 

 

Die INFORMATIONSPFLICHT an die Clubmitglieder und anderen betroffenen Personen wird über die folgenden Massnahmen 
sichergestellt: 

Massnahmen 

Das Schutzkonzept wird an alle Clubmitglieder per E-Mail verschickt, ist auf der Website aufgeschaltet und die damit 
verbundenen Schutzmassnahmen für die Tennisspieler werden zusätzlich  im Club aufgehängt.  

Das BAG-Plakat “So schützen wir uns” sowie das Plakat von Swiss Tennis «So schützen wir uns auf dem Tennisplatz» werden  im 
Verein aufgehängt. 

   

2.    Massnahmen Tennisspieler 

Das EINHALTEN sämtlicher vom Club verordneten SCHUTZMASSNAHMEN durch den Tennisspielenden wird mit folgenden 
Massnahmen sichergestellt: 

Massnahmen 

Mit dem Versand des Schutzkonzeptes per E-Mail wird das Clubmitglied über die Massnahmen informiert und darauf 
hingewiesen, dass bei einer Buchung im clubeigenen Reservationssystem die definierten Schutzmassnahmen vom Club akzeptiert 
werden. Im Reservationssystem wird diese Benachrichtigung ebenfalls angezeigt.  

Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die Kinder über die Vorgaben informiert sind und diese vollumfänglich einhalten. 

 
  



Schutzkonzept COVID-19 
Das Einhalten der HYGIENEVORSCHRIFTEN des BAG UND REINIGUNG auf der 
Anlage durch die Tennisspieler wird wie folgt sichergestellt: 

Massnahmen 

Der Vorstand empfiehlt allen Tennisspielenden ein Desinfektionsmittel mit auf den Platz zu nehmen, um sich vor, während und 
nach dem Spiel die Hände zu desinfizieren. 

Auf das traditionelle «Shake-Hand» wird verzichtet. 

Es werden keine Gegenstände ausgetauscht. 

Die Tennisspielenden nehmen ihre eigenen Bälle mit. Der Vorstand empfiehlt, die Bälle seines Partners nicht zu berühren. 

Der Vorstand empfiehlt, vor und nach dem Reinigen des Platzes die Hände zu desinfizieren. 

Der Abfall wird zu Hause entsorgt. 

 

Die vorgängige PLATZRESERVATION mit Angabe von persönlichen Daten zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten und minimale 
AUFENTHALTSDAUER auf der Anlage wird mit folgenden Massnahmen sichergestellt: 

Massnahmen 

Die Spielzeiten für Tennis (Plätze 1-6 und Ballwand) sowie für Pétanque müssen im Reservationssystem gebucht werden. Keine 
Buchung - kein Betreten der Anlage! Mit einer Buchung akzeptiert das Clubmitglied das Schutzkonzept des Vorstandes. 

Nach 55 Minuten müssen die Spielenden spätestens den Platz gereinigt verlassen.  

Der Platz darf erst betreten werden, wenn er frei ist. 

Spielende  dürfen maximal 5 Minuten vor ihrer Spielzeit auf die Anlage kommen und müssen die Anlage spätestens 5 Minuten 
nach Beendigung der Spielzeit verlassen.  

 

Das Einhalten der SOCIAL DISTANCING-Regeln auf dem Tennisplatz und auf der gesamten Anlage wird mit folgenden Massnahmen 
sichergestellt: 

Massnahmen 

Die Social Distancing-Regeln (10 Quadratmeter pro Person und oder Mindestabstand von 2 Meter, kein Körperkontakt) sind 
jederzeit von den Tennisspielenden einzuhalten. 

Die Spielenden müssen die Ein- und Ausgangswege einhalten.  

Der Vorstand empfiehlt, auf das Doppelspiel zu verzichten, da die Abstandsregeln während dem Spiel oft nicht eingehalten 
werden können. 

Der Vorstand empfiehlt, nach Möglichkeit nicht mit den ÖV anzureisen. 

 
 
  



Schutzkonzept COVID-19 
3.    Massnahmen Tennisunterricht 
 
VERANTWORTUNG für das Akzeptieren und Einhalten sämtlicher vom TCW verordneten Schutzmassnahmen während dem 
Tennisunterricht wird wie folgt sichergestellt: 

Massnahmen 

Alle Tennistrainer des TCW werden im Vorfeld vom Covid19 Verantwortlichen darüber informiert, dass sie für die Umsetzung der 
getroffenen Schutzmassnahmen im Rahmen ihrer Trainings verantwortlich sind.  

Es liegt in deren Verantwortung, die Schüler regelmässig während den Trainings auf die Schutzmassnahmen aufmerksam zu 
machen.  

Der TCW unterstützt die Tennistrainer bei der Umsetzung der Verantwortung.  

 
 
SOCIAL DISTANCING und MAXIMALE GRUPPENGRÖSSE im Kursteilnehmern wird wie folgt sichergestellt: 

Massnahmen 

Die Vorgaben von 10 Quadratmetern pro Person, 2 Meter Abstand und keinen Körperkontakt werden auch im Tennisunterricht 
umgesetzt und vom Tennistrainer  überprüft. 

Gruppentrainings mit maximal 4 Teilnehmenden und 1 Trainer pro Platz sind im TCW erlaubt. Dies wurde vom Vorstand 
genehmigt. 

Bei den Gruppentrainings wird die Organisationsform “Stationentraining / Cirquit” umgesetzt und auf Doppeltrainings wird 
verzichtet.  

 

Das EINHALTEN DER HYGIENEVORSCHRIFTEN wird bei den Kursteilnehmern wie folgt sichergestellt: 

Massnahmen 

Die Tennistrainer beachten die Hygienemassnahmen und stellen ihren Kursteilnehmern ausreichend Desinfektionsmittel zur 
Verfügung. 

Die Griffe der Ballsammelkörbe sowie das übrige Unterrichtsmaterial werden regelmässig desinfiziert. 

 

Das Sicherstellen der ANGEMELDETEN TRAININGS wird wie folgt umgesetzt: 

Massnahmen 

Jedes Training wird im Reservationssystem eingegeben (inkl. Kontaktdaten der Kursteilnehmer). So wird die Rückverfolgung 
sichergestellt.  

 

DIE INFORMATIONSPFLICHT an die Teilnehmer wird über die folgenden Massnahmen sichergestellt:  

Massnahmen 

Alle Kursteilnehmer erhalten das Clubmail mit dem Schutzkonzept des Clubs.  

Die Trainer informieren zusätzlich alle Kursteilnehmer bei Beginn der Trainings über die Schutzmassnahmen.  



Schutzkonzept COVID-19 
  
Dieses Dokument wurde vom Vorstand des TC Wettswil erstellt und allen Mitgliedern übermittelt und erläutert. 

 
COVID-19-Beauftragte, Unterschrift und Datum: ___________________________  


